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10. März 2026

Web-Seminar zu häufig auftretenden 
Fragen in der Projektumsetzung 



Ihr verlässlicher Partner für Forschung, Bildung und Innovation

WILLKOMMEN  im virtuellen Konferenzraum

Das Web-Seminar beginnt um 11.00 Uhr. 

Wir werden heute häufig auftretende Fragen in der Projektabwicklung der zur Förderung ausgewählten 
Projekte des Innovationsausschusses beim G-BA zu neuen Versorgungsformen und Versorgungsforschung, 
mit einer PowerPoint-Präsentation erläutern.

Sie können im Live-Chat Ihre Fragen stellen. 

Die Fragen werden wir nach dem Vortrag mündlich beantworten.
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Inhalte des Web-Seminars
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3) Zwischennachweis

4) Verwendungsnachweis 
und Beleglisten

2) Statusbericht, 
Meilensteinplan, etc.

2) Zahlungsanforderung

1) Änderungen im 
Projektverlauf

10. März 2026

+
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1) Änderungen im Projektverlauf – häufige Fragen

10. März 2026

Welche Unterlagen sind 
beizufügen?

Wer muss die Änderung 
beantragen?

Wann sind die Änderungen 
zu beantragen?

Wie sind die Änderungen zu 
beantragen?

Welche Änderungen sind 
zustimmungspflichtig?
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Mitteilungspflichten (Nr. 13 ANBest-IF)
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Anzeigepflichtige Änderungen 
Nr. 13.1 ANBest-IF

Zustimmungspflichtige Änderungen 
Nr. 13.2 ANBest-IF

10. März 2026

• weitere Zuschüsse für denselben Zweck von anderen 
Stellen 

• Änderungen des Verwendungszwecks oder von für die 
Bewilligung maßgeblichen Umständen

• Aufnahme von Leistungen in die Regelversorgung (nur NVF)
• Förderzweck nicht oder nicht mehr mit den bewilligten 

Fördermitteln erreichbar
• Zusätzliche Eigenmittel, Mittel Dritter oder Einnahmen
• Insolvenzverfahren

• Abweichungen vom Arbeitsplan, insbesondere der Zeit- 
und Meilensteinplanung

• Zustimmungspflichtige Änderungen des Finanzierungsplans 
(Nr. 6 ANBest-IF)

• Zustimmungspflichtige Änderungen in einem 
Konsortialprojekt (Nr. 1.2 ANBest-IF)

• Änderung der Projektleitung der Konsortialführung
• Änderungen bzgl. wesentlicher Kooperationspartner
• Änderungen der Liste der Investitionen

Alle Mitteilungen, die Auswirkungen auf den Finanzierungsplan haben 
(einschließlich der Liste der Investitionen), sind mit einem formlosen rechtsverbindlich 

unterschriebenen Schreiben vorzulegen. 
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Abweichungen vom Arbeitsplan
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Zustimmungspflichtige Änderungen des Arbeitsplans sind insbesondere: 

• Änderungen der Arbeitspakete (z. B. Wegfall/Ergänzung von Arbeitspaketen, Modifikation der neuen 
Versorgungsform bzw. Intervention, Anpassungen bei der Evaluation bzw. beim Studiendesign)

• Wegfall/Aufnahme eines Konsortialpartners oder wesentlichen Kooperationspartners (ANBest-IF 13.2)

• Änderungen/Erweiterung der Rechtsgrundlage (nur NVF)

• Änderungen bezüglich der Rekrutierung (z. B. Fallzahl, Zeitraum, Rekrutierungszentren)

10. März 2026

Nicht zustimmungspflichtige Änderungen sind insbesondere: 

• Verschiebung von Meilensteinen innerhalb der Projektlaufzeit ohne Auswirkungen auf die Erreichung 
der Projektziele

• Anpassung der Zeitplanung zur Fallzahlerreichung (Verteilung innerhalb des unveränderten Zeitraums)

Eine Anpassung der relevanten Studiendokumente ist zu prüfen und diese sind ggf. gemeinsam mit dem 
Änderungsantrag vorzulegen. 

Diese Änderungen sind jedoch mit dem nächsten Statusbericht mitzuteilen.
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Änderungen des Finanzierungsplans
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Zustimmungspflichtige Änderungen des Finanzierungsplans sind insbesondere: 

• Änderungen des bewilligten Stellengerüsts (einschließlich Einsatz von Personal mit einer höheren 
Eingruppierung als bewilligt)

• Änderungen der bewilligten Personalausgaben (sofern die Flexibilität des Mitteleinsatzes nicht gilt)

• Änderungen der Zweckbindung

• Änderungen bzgl. der Entsperrung von Fördermitteln

• Umwidmung von Fördermitteln (sofern die Flexibilität des Mitteleinsatzes nicht gilt)

• Änderungen der Höhe der weiterzuleitenden Fördermittel an Konsortialpartner

• Änderungen der Projektlaufzeit

• Änderungen der Höhe oder Anzahl bei Vergütungen für gesundheitliche Versorgungsleistungen (nur NVF)

• Änderungen der Höhe oder Anzahl bei fallbezogenen Aufwandsentschädigungen

Die Änderungen müssen ausgabenneutral sein, d. h. die Gesamtfördersumme darf nicht 
überschritten werden. Ebenso gilt eine maximale Laufzeit von 48 Monaten.
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Änderungen des bewilligten Personals
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Zustimmungspflichtige Änderungen des Personaleinsatzes sind insbesondere: 

• Änderung der Gesamtprojektleitung bei der Konsortialführung

• Einsatz von Personal mit einer höheren Eingruppierung als bewilligt

• Erhöhung des Personaleinsatzes insgesamt für eine Stelle (höherer Stellenanteil und/oder 
Beschäftigungszeitraum)

Nicht zustimmungspflichte Änderungen sind insbesondere: 

• Einsatz von Personal mit einer geringeren Eingruppierung als bewilligt

• Aufteilung einer Stelle auf mehrere Stellen mit der gleichen oder einer niedrigeren Eingruppierung

• Temporäre Erhöhung des Personaleinsatzes bei Einhaltung des insgesamt bewilligten Personaleinsatzes

• Besetzung einer Stelle mit zwei oder mehreren Personen gleichzeitig mit der gleichen Eingruppierung wie 
bewilligt und bei gleichbleibendem Personaleinsatz insgesamt
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Es können nur die projektspezifischen Tätigkeiten vergütet werden.
Die Personalausgaben sind anhand der tatsächlichen Ausgaben zu kalkulieren. 
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Mittelumwidmungen
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Eine Umwidmung von Fördermitteln ist zu beantragen, wenn 

• ein Mehrbedarf in den Positionen Personalausgaben sowie analog Infrastrukturpauschale oder in einer 
Unterposition zu den Sachausgaben der Konsortialführung oder eines Konsortialpartners besteht (sofern die 
Flexibilität des Mitteleinsatzes gemäß der für das Projekt geltenden ANBest-IF gilt, dann: bei Überschreitung 
der 20% des bewilligten Betrags dieser Unterposition) 

• ein Mehrbedarf in einer Position besteht, der durch die Aufnahme neuer Ausgaben entsteht, die im 
bewilligten Finanzierungsplan bisher nicht enthalten waren (z. B. ein neues Gerät, eine neue Stelle, ein neuer 
Auftrag)

10. März 2026

Eine Umwidmung von Fördermitteln ist nicht erforderlich, wenn

• ein Mehrbedarf in einer Position durch Minderbedarfe in der gleichen Position ausgeglichen wird (Ausnahme: 
bisher nicht bewilligte Ausgaben)

• der Mehrbedarf in einer Unterposition durch Einsparungen in einer anderen Unterposition ausgeglichen wird 
und der Mehrbedarf 20% des bewilligten Betrags im Rahmen des flexiblen Mitteleinsatzes in dieser Position 
nicht übersteigt (Ausnahme: Die Position Infrastrukturpauschale ist an die Höhe der Personalausgaben 
gebunden. Änderungen des Prozentsatzes der Infrastrukturpauschale sind zu beantragen.)
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Änderungen bei Konsortialprojekten
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Zustimmungspflichtige Änderungen bei Konsortialprojekten sind insbesondere:

• Kündigung des Weiterleitungsvertrags

• Rücktritt vom Weiterleitungsvertrag

• Änderung eines Konsortialpartners

• Änderung der Projektlaufzeit

• Änderung in der Höhe der Weiterleitung an einen Konsortialpartner

• Änderungen zu Mittelsperren

• Zustimmungspflichtige Mittelumwidmungen

• Änderungen der Liste der Investitionen

• Änderung der Zweckbindung bei der Konsortialführung oder einem Konsortialpartner 

• Abweichungen von den ANBest-IF

10. März 2026
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Wann sind zustimmungspflichtige Änderungen zu beantragen?
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Die Zustimmung des Förderers ist grundsätzlich vorab einzuholen. 

Zustimmungspflichtige Änderungen sind daher rechtzeitig zu beantragen, d. h. sobald die Änderung abzusehen ist. 

Änderungsanträge, die Mittelauszahlungen betreffen (z. B. Entsperrungen und Umwidmungen von Mitteln), sind 
mindestens vier Wochen vor dem Vorlagetermin für die nächste Zahlungsanforderung zu stellen.

Sollten zu den vorgelegten Unterlagen Rückfragen (z. B. hinsichtlich fehlender 
Kalkulationsgrundlagen, Angebote, Tätigkeitsbeschreibungen oder Begründungen für die 

Notwendigkeit) erforderlich sein, verzögert sich die Bewilligung der beantragten 
Änderungen, sodass die Änderung ggf. nicht mehr für die anstehende Zahlungsanforderung 

berücksichtigt werden kann.

10. März 2026



Ihr verlässlicher Partner für Forschung, Bildung und Innovation

Wie sind zustimmungspflichtige Änderungen zu beantragen?
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Die Änderung ist grundsätzlich mit einem formlosen, rechtsverbindlich unterschriebenen Schreiben zu beantragen. 
Die Unterschrift der Projektleitung ist nur ausreichend, sofern diese zur Alleinvertretung berechtigt ist. 

Mehrere zustimmungspflichtige Änderungen sollten möglichst gebündelt in einem Änderungsantrag eingereicht 
werden (z. B. einmal im Quartal).

Der Antrag ist ausschließlich an den DLR Projektträger zu senden. Bitte senden Sie den Antrag vorab per E-Mail an 
die für Sie zuständigen Bearbeiter.

Es genügt nicht, die  Änderung z. B. im Statusbericht aufzuführen oder per E-Mail 
mitzuteilen.

Konsortialprojekte: Anträge auf zustimmungspflichtige Änderungen bei Konsortialpartnern 
sind mit einem rechtsverbindlich unterschriebenen Schreiben von der Konsortialführung 

einschließlich der Befürwortung der Änderung vorzulegen.
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Werden digitale Unterschriften anerkannt?
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Änderungsanträge sowie auch Zahlungsanforderungen, Zwischennachweise und Verwendungsnachweise sind 
grundsätzlich handschriftlich zu unterschreiben. 

Digitale Unterschriften werden nur anerkannt, wenn diese als qualifizierte digitale Unterschrift erfolgen.

Folgende Unterschriften werden nicht anerkannt: 

• Gescannte Unterschriften

• Nicht qualifizierte elektronische Signaturen (z. B. in PDF-Dateien)

Werden Schreiben mit einer nicht anerkannten Unterschrift vorgelegt, so gelten diese nicht 
als rechtsverbindlich eingegangen.
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Inhalt und Umfang des Änderungsantrags
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Die beantragten Änderungen sind konkret zu benennen (z. B. Entsperrung von Mitteln, Umwidmung von Mitteln, 
Änderung des Arbeitsplans).

Änderungen des Finanzierungsplans: Der Betrag sowie die betroffenen Positionen sind zu benennen. Das 
Wirtschaftlichkeitsgebot ist zu beachten. 

Ggf. ist der Zeitpunkt zu benennen, ab dem die Änderung gelten soll.

Die beantragte Änderung ist plausibel darzustellen und zu begründen. Es sind entsprechende Unterlagen (z. B. 
Kalkulationen, Angebote, Stellungnahme) beizufügen. 

Sind im Rahmen der Änderung geltende Dokumente zu aktualisieren (z. B. Meilensteinplan, Evaluationskonzept 
bzw. Studiendesign oder Projektübersichtsblatt),  so sind die Änderungen in den überarbeiteten Unterlagen mittels 
Änderungsmodus zu kennzeichnen. Ein aktualisiertes Studiendesign bzw. Evaluationskonzept ist zusätzlich immer 
in bereinigter Form unterschrieben im Original vorzulegen.

10. März 2026



Ihr verlässlicher Partner für Forschung, Bildung und Innovation

Beispiel I: Änderung des Arbeitsplans
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• Formloses, rechtsverbindlich unterschriebenes Schreiben einschließlich:

– Detaillierte Beschreibung der geplanten Änderung

– Begründung der Änderung

– Auswirkung(en) der Änderung auf andere Arbeitspakete sowie die Projektziele (insbesondere  
Erkenntnisgewinn)

– Ggf. Auswirkung(en) auf den Personaleinsatz

– Ggf. Auswirkung(en) der Änderung auf den Finanzierungsplan

• Überarbeiteter Meilensteinplan einschließlich Gantt-Chart und Projektübersichtsblatt

• Ggf. überarbeitetes Evaluationskonzept bzw. Studiendesign

• Ggf. überarbeitete Zeitplanung zur Fallzahlerreichung

• Ggf. Formblatt des neuen Konsortialpartners

10. März 2026
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Beispiel II: Änderung des Personaleinsatzes
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• Formloses, rechtsverbindlich unterschriebenes Schreiben einschließlich:

– Detaillierte Beschreibung der geplanten Änderung (einschließlich Anzahl Personen, Eingruppierung, 
Beschäftigungsumfang und Beschäftigungsdauer je Person)

– Begründung der Änderung

– Zeitpunkt, ab welchem die Änderung umgesetzt wird

– Ggf. Auswirkung(en) auf den Arbeitsplan

• Detaillierte und nachvollziehbare Kalkulation der Ausgaben für den geänderten Personaleinsatz 

• Ggf. Tätigkeitsbeschreibung der Stelle(n) (bei neuen Stellen bzw. Beantragung einer höheren Eingruppierung)

• Ggf. Erläuterungen zur Kompensierung eines sich ergebenden finanziellen Mehrbedarfs (z. B. zusätzlicher 
Antrag auf Umwidmung von Fördermitteln)

Neue Versorgungsformen: Sollte Personal für gesundheitliche Versorgungsleistungen 
vorgesehen sein, ist zusätzlich darzustellen wie sich der Einzelaufwand pro gesundheitlicher 

Versorgungsleistung (GVL) darstellt und welche Anzahl an GVL durchgeführt werden soll.
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Beispiel III: Antrag auf Umwidmung von Fördermitteln
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• Formloses, rechtsverbindlich unterschriebenes Schreiben einschließlich:

– detaillierte Beschreibung der geplanten Änderung (einschließlich Benennung der betroffenen Positionen 
des Finanzierungsplans sowie der entsprechenden Beträge)

– Begründung der Änderung (einschließlich einer kurzen Begründung, warum die eingesparten Mittel 
nicht mehr für den ursprünglichen Zweck benötigt werden)

– Zeitpunkt, ab welchem die Änderung umgesetzt werden soll

• Detaillierte und nachvollziehbare Kalkulation des zusätzlichen Mittelbedarfs für die Position, in die 
umgewidmet wird (ggf. Vorlage von Angebot(en))
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Beispiel IV: Antrag auf Entsperrung von Fördermitteln
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• Formloses, rechtsverbindlich unterschriebenes Schreiben einschließlich:

– Benennung der zu entsperrenden Fördermittel (einschließlich Position(en) des Finanzierungsplans und 
Betrag)

• Detaillierte und nachvollziehbare Erläuterungen sowie ggf. Kalkulationen des zu entsperrenden Betrags      
(ggf. Angebot)

• Ggf. zusätzliche Beantragung einer Umwidmung von Fördermitteln, falls die neu kalkulierten Ausgaben über 
den ursprünglich beantragten liegen
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Entscheidung des Förderers
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Die Entscheidung des Förderers wird in Form eines Änderungsbescheids (bei Änderungen des Förderbescheids) 
bzw. in Form eines Zustimmungs- oder Ablehnungsschreibens schriftlich mitgeteilt. Eine Durchschrift des Bescheids 
bzw. des Schreibens wird zusätzlich vorab per E-Mail an die Projektleitung und die administrative Ansprechperson 
gesandt.

Konsortialprojekte: Die Konsortialführung hat nach Erhalt des Änderungsbescheids die betreffenden 
Konsortialpartner umgehend über die erfolgten Änderungen zu informieren und ggf. die Vordrucke für die 
Konsortialpartner (z. B. für die Zahlungsanforderung) sowie den Weiterleitungsvertrag zu aktualisieren.

Die Feststellungen jedes Änderungsbescheids haben Auswirkungen auf den bestehenden 
Förderbescheid.
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2) Zahlungsanforderung und Statusbericht – häufige Fragen

20

Wann ist ein 
Statusbericht vorzulegen?

Wie sind Zahlungs-
anforderung und 

Statusbericht vorzulegen?

Welche Beträge sind für 
die Konsortialpartner 

einzutragen?

Welche Beträge sind in der 
Zahlungsanforderung 

einzutragen?

Wann sind auch der 
Meilensteinplan, Gantt-
Chart und Fallzahlplan 

vorzulegen?

Wie ist der Statusbericht 
auszufüllen?

10. März 2026



Ihr verlässlicher Partner für Forschung, Bildung und Innovation

Wann und wie sind Zahlungsanforderung und Statusbericht vorzulegen?
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Zahlungsanforderung und Statusbericht sind grundsätzlich für jedes Quartal in der Projektlaufzeit vorzulegen. 

Der Vorlagetermin wird im Förderbescheid festgelegt.

Werden für ein Quartal keine Mittel angefordert, so ist dennoch der Statusbericht vorzulegen.

Für die Zahlungsanforderung, den Statusbericht sowie den ggf. vorzulegenden Meilensteinplan und Zeitplan zur 
Fallzahlerreichung sind die vom Förderer zur Verfügung gestellten Vordrucke zu verwenden.

Die Zahlungsanforderung ist im Original per Post an den DLR Projektträger zu senden. Zusätzlich ist die 
Zahlungsanforderung vorab per E-Mail an zahlungsanforderung@dlr.de sowie das Bearbeiterteam zu senden. 

Sofern für Zahlungsanforderungen das Online-Portal PT-Open Online genutzt wird und die Zahlungsanforderung 
von einer persönlichen E-Mail-Adresse eingereicht wird, muss diese nicht händisch unterschrieben vorgelegt 
werden.  

Der Statusbericht sowie ggf. Meilensteinplan und Zeitplan zur Fallzahlerreichung sind per E-Mail an 
zahlungsanforderung@dlr.de sowie das Bearbeiterteam zu senden.
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Zahlungsanforderung
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Allgemeine Hinweise

Es ist jeweils der aktuelle Vordruck (Anlage zur letzten 
Zahlungsmitteilung bzw. zum letzten Änderungsbescheid) zu 
verwenden. 

Sofern das Online-Portal PT-Open Online genutzt wird, sind die 
aktuellen Daten bereits in der Maske hinterlegt und nur die 
beschreibbaren Felder auszufüllen.

Die gelb markierten Felder (bzw. die beschreibbaren Felder in PT-
Open Online)  sind vollständig auszufüllen. 

Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Ausfüllen der 
Zahlungsanforderung aus der Anlage zum Förderbescheid.

Vorausgefüllte Felder dürfen nicht geändert werden!
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Ausfüllen der Zahlungsanforderung I
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1. Schritt

In Spalte 4 (gelbe Felder) trägt die Konsortialführung für die 
Positionen Personalausgaben bis Investitionen die tatsächlich 
von Projektbeginn bis zum abzurechnenden Quartal 
angefallenen Ausgaben ein.

2. Schritt

In Spalte 5 (gelbe Felder) trägt die Konsortialführung für die 
Positionen Personalausgaben bis Investitionen die 
voraussichtlich im aktuellen Quartal anfallenden Ausgaben 
ein.

Die Infrastrukturpauschale errechnet sich für 
beide Spalten automatisch.
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Ausfüllen der Zahlungsanforderung II (nur Konsortialprojekte) 
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3. Schritt

In Spalte 4 trägt die Konsortialführung unter „Weiterleitung“ 
für jeden Konsortialpartner den Betrag an Mitteln ein, der von 
Projektbeginn bis zum abzurechnenden Quartal insgesamt an 
den jeweiligen Konsortialpartner weitergeleitet wurde.

4. Schritt

In Spalte 5 trägt die Konsortialführung unter Weiterleitung für 
jeden Konsortialpartner den Betrag ein, den der jeweilige 
Konsortialpartner in Zeile 7 („Angeforderte Mittel“) seiner 
Zahlungsanforderung errechnet hat. Enthielt die 
Zahlungsanforderung des Konsortialpartners Rechenfehler, so 
ist hier der entsprechend korrigierte Betrag zu übernehmen. 
Fordert ein Partner keine Mittel an (auch bei einem   
negativen Betrag in Zeile 7), so ist „0,00 €“              
einzutragen.
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Ausfüllen der Zahlungsanforderung III
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5. Schritt

In Zeile 6 sind Eigenmittel, Mittel Dritter oder Einnahmen 
außerhalb des Finanzierungsplans einzutragen, die im 
abgerechneten Quartal für das Projekt zur Verfügung 
standen.
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Ausfüllen der Zahlungsanforderung IV
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6. Schritt

Die angegebene Bankverbindung ist zu prüfen. Sollte sich diese 
geändert haben, so ist die neue Bankverbindung mit einem 
gesonderten Schreiben rechtsverbindlich zu bestätigen.

 Weiterhin kann ein zusätzlicher Verwendungszweck (max. 16 
Zeichen) eingetragen werden. Das Förderkennzeichen wird 
immer in der Zahlung angegeben. Folgende Zeichen sind erlaubt: 

– Buchstaben Aa-Zz

– numerische Zeichen 0-9

– Sonderzeichen: . , & - + * % / $ Ä Ö Ü ß und 
Leerzeichen

Schließlich ist die Zahlungsanforderung von der dazu 
berechtigten Person rechtsverbindlich zu unterschreiben, 
sofern nicht das Online-Portal PT-Open Online genutzt
wird.
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Zahlungsanforderung für Konsortialpartner
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Die Konsortialführung hat den Vordruck Zahlungsanforderung 
für die Konsortialpartner jeweils entsprechend dem aktuellen 
Stand vorzubereiten. Dazu sind die grün markierten Angaben 
und Beträge zu ergänzen bzw. nach Ergehen eines 
Änderungsbescheids zu aktualisieren. Der Vordruck ist den 
Konsortialpartnern rechtzeitig zuzusenden.

Jeder Konsortialpartner hat zu prüfen, ob die Angaben im 
Vordruck aktuell sind. Anschließend sind die gelb markierten 
Felder auszufüllen. Die Zahlungsanforderung ist verbindlich 
von der dazu berechtigten Person des Konsortialpartners zu 
unterschreiben und rechtzeitig im Original an die 
Konsortialführung zu senden. 
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Statusbericht
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Allgemeine Hinweise

• Der Statusbericht ist für jedes Quartal vorzulegen, auch wenn keine Mittel 
angefordert werden. 

• Ohne Vorliegen des Statusberichts kann eine Zahlungsanforderung nicht 
bedient werden.

• Sofern Verzögerungen vorliegen, sind geplante und bereits umgesetzte 
korrigierende Maßnahmen darzustellen, die dazu geeignet sind, das Projekt 
innerhalb des Förderzeitraums abzuschließen. Zustimmungspflichtige 
Änderungen sind rechtzeitig gesondert zu beantragen.

• Der Bericht ist so zu formulieren, dass er für Dritte gut verständlich ist, um 
kurzfristige Nachfragen zu vermeiden.

Definition Quartal: Die Quartale entsprechen den Kalenderjahren, nicht der 
Projektlaufzeit.

Konsortialprojekt: Es ist ein Statusbericht von der Konsortialführung für das 
gesamte Konsortium vorzulegen.
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Ausfüllen des Statusberichts I 

29

1. Schritt

• Die Daten im oberen Bereich sind auszufüllen bzw. 
zu aktualisieren.

2. Schritt

• In der Tabelle in Abschnitt 1 sind alle relevanten Meilensteine für 
das abgeschlossene Quartal aufzuführen (gemäß den aktuelle 
geltenden Meilensteinplans) und die zutreffende Spalte rechts ist 
anzukreuzen.

• Die Nummerierung in Tabelle 1 muss der Nummerierung im 
Meilensteinplan entsprechen.

• Auch verzögerte Meilensteine aus dem vorhergehenden Quartal 
sind aufzuführen.

• Meilensteine, die außer Plan oder kritisch sind, sind unter Punkt 
1.2 zu erläutern und ein neues Soll-Datum 
festzulegen. 
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Ausfüllen des Statusberichts II 
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3. Schritt

• In der Tabelle 2 in Abschnitt 2 sind alle Meilensteine, die für das 
nachfolgende Quartal gemäß geltendem Meilensteinplan 
vorgesehen sind, aufzuführen und die zutreffende Spalte rechts ist 
anzukreuzen.

• Die Nummerierung muss der Nummerierung im Meilensteinplan 
entsprechen.

• Auch verzögerte Meilensteine aus dem vorhergehenden Quartal 
(siehe Abschnitt 1) sind hier mit neuem Zielerreichungsdatum 
aufzuführen. Diese sind hier als „im Plan“ zu kennzeichnen.

• Meilensteine, die außer Plan oder kritisch sind, sind unter Punkt 
2.2 zu erläutern und ein neues Soll-Datum ist festzulegen. 

• Meilensteine, die verschoben werden, sind mit neuem Soll-Datum 
aufzuführen und zu begründen.

10. März 2026



Ihr verlässlicher Partner für Forschung, Bildung und Innovation

Wann und wie ist ein aktualisierter Zeitplan zur Fallzahlerreichung 
vorzulegen?

31

Ein aktualisierter Zeitplan zur Fallzahlerreichung ist für jedes Quartal, in welchem Patientinnen/Patienten 
rekrutiert/behandelt wurden, vorzulegen.

Es ist der vom Förderer mit Förderbescheid zur Verfügung gestellte Vordruck zu verwenden. 

Es ist ein Zeitplan zur Fallzahlerreichung ggf. je erbrachter Teilleistung vorzulegen.

Ggf. ist sowohl für die Interventionsgruppe als auch für die Kontrollgruppe ein separater Zeitplan zur 
Fallzahlerreichung vorzulegen. 

Ist die Fallzahlerreichung in Verzug, ist im Statusbericht über den Grund sowie über korrigierende Maßnahmen 
zu berichten.

Bitte beachten Sie die Ausfüllhinweise im Dokument. Die SOLL-Zahlen sind je Quartal und die 
IST-Zahlen je Monat, getrennt nach Praxen/Zentren vorzulegen.
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Wann und wie ist ein aktualisierter Meilensteinplan vorzulegen?
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Bei Änderungen der Meilensteinplanung ist mit dem Statusbericht ein aktualisierter Meilensteinplan vorzulegen.

Die Änderungen sind zu kennzeichnen. Das Datum des Meilensteinplans ist bei einer Aktualisierung ebenfalls 
anzupassen.

Ggf. ist zusätzlich ein entsprechend geändertes Gantt-Chart vorzulegen.

Bitte beachten Sie: Die Nummerierung in Meilensteinplan und Gantt-Chart muss 
übereinstimmen und sollte möglichst beibehalten werden. Der neue Meilensteinplan erlangt 

erst nach Bestätigung in einem Änderungsbescheid, Zustimmungsschreiben oder der 
Zahlungsmitteilung seine Gültigkeit.
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Zahlungsmitteilung
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Nach Auszahlung der Fördermittel erhalten Sie eine Zahlungsmitteilung per E-Mail. 

Hat die Prüfung der vorgelegten Unterlagen Hinweise ergeben, so erhalten Sie diese in der Anlage zur 
Zahlungsmitteilung. Dazu zählen z. B.:

– Hinweise zu Korrekturen bzw. nicht anerkannten Ausgaben in der vorgelegten Zahlungsanforderung

– Hinweis zum Ausfüllen der nächsten Zahlungsanforderung

– Hinweise zum Ausfüllen von Statusbericht, Meilensteinplan und/oder Fallzahlplan

– Zustimmung zum geänderten Meilensteinplan

– Hinweise für die weitere Projektdurchführung

– Anforderung von Änderungsanträgen

Darüber hinaus erhalten Sie mit der E-Mail den aktualisierten Vordruck für die nächste Zahlungsanforderung, 
sofern nicht das Online-Portal PT-Open Online genutzt wird.
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3) Zwischennachweis – allgemeine Hinweise

34

Bei mehrjährigen Projekten ist jährlich ein Zwischennachweis vorzulegen.

Der Zwischennachweis besteht aus einem rechnerischen Zwischennachweis und einem fachlichen 
Zwischenbericht.

Der Berichtszeitraum umfasst die jeweilige Projektlaufzeit im vorangegangenen Kalenderjahr.

Für den rechnerischen Zwischennachweis und den fachlichen Zwischenbericht sind grundsätzlich die vom Förderer 
zur Verfügung gestellten Vordrucke zu verwenden.

Die entsprechenden projektbezogenen Vordrucke werden durch den DLR Projektträger rechtzeitig an die Projekte 
verschickt. Dies erfolgt i. d. R. Mitte Januar.

Projekte, die nach dem 30. September des abgelaufenen Jahres begonnen haben, müssen 
mit dem ersten Zwischennachweis keinen fachlichen Zwischenbericht vorlegen.
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Vorlagefrist für den Zwischennachweis
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Die Vorlagefrist für den Zwischennachweis für das abgelaufene Jahr endet jeweils am: 

31. März

Die Zwischennachweise (rechnerischer Zwischennachweis und fachlicher Zwischenbericht) sind im Original an den 
DLR Projektträger zu senden. Zusätzlich sind diese vorab per E-Mail an zahlungsanforderung@dlr.de zu senden. 

Sofern der rechnerische Zwischennachweis von einer persönlichen E-Mail-Adresse über das Online-Portal PT-Open 
Online eingereicht wird, muss dieser nicht händisch unterschrieben vorgelegt werden.

Nur bei Vorliegen des vollständigen Zwischennachweises ist eine fristgerechte Auszahlung 
der Zahlungsanforderung für das 2. Quartal möglich. 

Bei nicht fristgerechter Vorlage verschiebt sich der Auszahlungstermin auf eines der 
nachfolgenden Quartale.
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Ausfüllen des rechnerischen Zwischennachweises I
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In den gelb markierten Feldern in Spalte 5 sind jeweils die Ausgaben 
einzutragen, die ab Förderbeginn bis zum angegebenen Kalenderjahr 
entstanden sind (Datum der Zahlung). 

Die Darstellung für die zu beschreibenden Felder gilt analog bei Nutzung 
des Online-Portals PT-Open Online.

Die Ausgaben für das Berichtsjahr in Spalte 4 werden als Differenz der 
Werte in Spalte 3 und 5 berechnet.

Bitte beachten Sie auch die gesonderten Hinweise zum Ausfüllen des 
Zwischennachweises.

Vorausgefüllte Felder dürfen nicht geändert werden!
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Ausfüllen des rechnerischen Zwischennachweises II
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Besonderheiten bei Konsortialprojekten

Unter dem Punkt „Weiterleitung“ werden die Konsortialpartner entsprechend dem Finanzierungsplan aufgelistet. 
Die Reihenfolge ist beizubehalten. 

Beträge in Spalte 5: Für jeden Konsortialpartner ist die Summe aller Zahlungen der Konsortialführung an den 
betreffenden Konsortialpartner einzutragen, die seit Förderbeginn bis zu dem genannten Kalenderjahr erfolgt sind. 
Dabei sind auch Rückzahlungen von Fördermitteln des Konsortialpartners an die Konsortialführung zu 
berücksichtigen.
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Ausfüllen des rechnerischen Zwischennachweises III

38

Zeile 2: Sofern für das Projekt Eigenmittel, Mittel Dritter oder Einnahmen außerhalb des Finanzierungsplans zur 
Verfügung stehen, so ist hier der entsprechende Betrag zu verrechnen.

Zeile 4: Diese Zeile wird vom Förderer ausgefüllt. Sie enthält die Summe aller bis zum genannten Datum erfolgten 
Zahlungen des Förderers an den Förderempfänger. 
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Ausfüllen des rechnerischen Zwischennachweises IV
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Der Zwischennachweis ist rechtsverbindlich von der dazu berechtigten Person zu unterschreiben und im Original an 
den Projektträger sowie vorab als Scan per E-Mail (zahlungsanforderung@dlr.de) zu senden.

Sofern der rechnerische Zwischennachweis von einer persönlichen E-Mail-Adresse über das Online-Portal PT-Open 
Online eingereicht wird, muss dieser nicht händisch unterschrieben vorgelegt werden.

10. März 2026

mailto:zahlungsanforderung@dlr.de


Ihr verlässlicher Partner für Forschung, Bildung und Innovation

Rechnerischer Zwischennachweis für Konsortialpartner

40

Die Konsortialführung hat den Vordruck Zwischennachweis 
für die Konsortialpartner jeweils entsprechend dem aktuellen 
Stand vorzubereiten. Dazu sind die grün markierten Angaben 
und Beträge einzutragen bzw. zu aktualisieren. Der Vordruck 
ist den Konsortialpartnern rechtzeitig zuzusenden.

Jeder Konsortialpartner hat zu prüfen, ob die Angaben im 
Vordruck aktuell sind. Anschließend sind die gelb markierten 
Felder auszufüllen. Der Zwischennachweis ist verbindlich von 
der dazu berechtigten Person des Konsortialpartners zu 
unterschreiben und im Original an die Konsortialführung zu 
senden. Dem Projektträger ist mindestens ein Scan des 
rechtsverbindlich unterschriebenen Zwischennachweis des 
Konsortialpartners vorzulegen.
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Fachlicher Zwischenbericht – Gliederung I
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• Darstellung der wichtigsten inhaltlichen und strukturellen Ergebnisse bzw. Zwischenergebnisse

• Stand der Durchführung (Soll-Ist-Vergleich)

– Bericht über den Zielerreichungsgrad für jedes Arbeitspaket

– Bewertung der Aussichten für das Erreichen der Projektziele

• Erkenntnisse aus dem bisherigen Projektverlauf

– Sind im Berichtszeitraum konkrete Anhaltspunkte aufgetreten, die den Projektverlauf positiv oder 
negativ beeinflussen?

– Haben sich daraus Änderungen oder zusätzliche Aspekte zum ursprünglich geplanten Nutzen der 
Ergebnisse ergeben?

– Haben sich im Projektverlauf neue Erkenntnisse zur Umsetzung der Projektergebnisse in die Versorgung 
ergeben (nur neue Versorgungsform)?

– Liste der Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen und erteilten Schutzrechte

– Liste der Entwicklungen, die nach Förderende zur frei verfügbaren Nutzung bereitgestellt                 
werden
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Fachlicher Zwischenbericht – Gliederung II

42

• Veröffentlichungen/Öffentlichkeitsarbeit

– Liste der Aktivitäten zur Öffentlichkeitsarbeit

– Liste der ausschließlich aus dem Projekt entstandenen Veröffentlichungen

• Sonstiges

• Anlage zum rechnerischen Zwischennachweis

– Bericht über die Weiterleitung der im Berichtszeitraum verwalteten Fördermittel (gilt nicht bei 
Einzelprojekten)

– Sind im Zusammenhang mit der Weiterleitung Besonderheiten aufgetreten?

Ein entsprechender Vordruck wird den Projekten rechtzeitig gemeinsam mit dem rechnerischen Zwischennachweis 
zur Verfügung gestellt. 

Der Förderer wird zudem um Einverständnis zur Weitergabe der Zwischenberichte an den Evaluator des 
Innovationsfonds bitten. Dies ist rechtsverbindlich zu unterschreiben.
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4) Verwendungsnachweis – allgemeine Hinweise

43

Belege sind nur nach Aufforderung durch den DLR Projektträger zuzusenden.

Die Belege müssen die üblichen Angaben enthalten, insbesondere Zahlungsempfänger, Grund und Tag der Zahlung, 
den Zahlungsbeweis und bei Investitionen den Verwendungszweck.

Sämtliche Belege müssen eindeutig dem Projekt zuzuordnen sein (z. B. durch eine Projektnummer).

Die Belege für die projektspezifischen Ausgaben sind fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises 
aufzubewahren. Die Aufbewahrung kann dabei entsprechend der beim Förderempfänger üblichen Aufbewahrung 
erfolgen.

Konsortialprojekte: Die Belege sind bei den jeweiligen Konsortialpartnern aufzubewahren. 

Personalausgaben: Ist Personal nur anteilig für das Projekt tätig, so ist der zeitliche Umfang der Tätigkeiten für das 
Projekt im Falle einer Prüfung zu belegen. 
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Hinweise zur Belegliste
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Die Belegliste ist projektbegleitend zu führen. Dies kann mittels Tabellenkalkulationsprogramm (z. B. Excel) 
erfolgen oder aber auch mit einer vorhandenen Buchhaltungs- oder Controlling-Software (z. B. SAP).

Die Belege sind in der Belegliste nach den Positionen des Finanzierungsplans getrennt in zeitlicher Reihenfolge 
aufzulisten.

Die Belegliste muss mindestens Angaben zu Tag, Empfänger sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung 
enthalten.

Konsortialprojekte: Die Beleglisten sind bei den jeweiligen Konsortialpartnern zu führen. Konsortialführung und 
Konsortialpartner führen in ihren Beleglisten jeweils nur die bei ihnen entstandenen Ausgaben auf. Die 
Konsortialführung listet in der Position Weiterleitung alle Zahlungen (und ggf. Rückzahlungen) an die 
Konsortialpartner auf. Die Konsortialpartner füllen die Belegliste „Weiterleitung“ nicht aus.

Im laufenden Projekt sind die Beleglisten dem Förderer nur auf Anforderung vorzulegen.
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Belegliste – Personalausgaben
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Die Personalausgaben sind grundsätzlich je Stelle und in einheitlichen Abrechnungsperioden zu erfassen (z. B. 
monatlich). 

Aus der Belegliste müssen der Empfänger, die Stelle, der Stellenumfang, der Abrechnungszeitraum und soweit 
vorhanden der Tarif ersichtlich sein.

Die Belegliste kann einen (Gesamt-) Beleg je Stelle und Monat auflisten oder Einzelbelege für die                
jeweiligen Buchungen der Gehaltsbestandteile. 

10. März 2026



Ihr verlässlicher Partner für Forschung, Bildung und Innovation

Belegliste – Gesundheitliche Versorgungsleistungen
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Die Ausgaben für gesundheitliche Versorgungsleistungen sind je Leistung zu erfassen. 

Aus der Belegliste müssen der Empfänger, die Anzahl der (Teil-) Leistungen und der Abrechnungszeitraum 
ersichtlich sein.

Falls Belege Mischkalkulationen verschiedener Teilleistungen enthalten, sind diese nach Teilleistung und 
entsprechender Anzahl aufzuschlüsseln.

Die Bezeichnung des Zahlungsgrunds sollte nach Möglichkeit entsprechend der Bezeichnung der Teilleistungen 
gemäß Kalkulationsblatt erfolgen.

Es sind nur Leistungen förderfähig, die auch in die Evaluation einfließen.
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Belegliste – Aufträge an Dritte
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Aus der Belegliste müssen der Empfänger und der Zahlungsgrund ersichtlich sein.

Nur bei Vorsteuerabzugsberechtigung: Es sind die Nettobeträge aufzuführen. 

Im Fall einer Prüfung dieser Ausgaben muss der Förderempfänger in der Lage sein 
nachzuweisen, dass der Auftrag entsprechend des Vergaberechts bzw. entsprechend des 

Wirtschaftlichkeitsprinzips vergeben wurde.
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Belegliste – Reisen
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Aus der Belegliste müssen der Empfänger, falls abweichend, zusätzlich der Reisende, der Grund der Reise und der 
Reisezeitraum ersichtlich sein.

Es dürfen nur Reisen für Personen abgerechnet werden, die für das Projekt tätig waren.

Es dürfen die Ausgaben abgerechnet werden, die entsprechend den für den Förderempfänger 
geltenden Vorschriften anerkannt werden (z. B. Bundesreisekostengesetz).
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Belegliste – Sonstige Sachausgaben
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Aus der Belegliste müssen der Empfänger und der Zahlungsgrund ersichtlich sein.

Nur bei Vorsteuerabzugsberechtigung: Es sind die Nettobeträge aufzuführen. 
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Belegliste – Infrastrukturpauschale
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Die Infrastrukturpauschale ist jeweils nachvollziehbar als Anteil der entstandenen Personalausgaben abzurechnen, 
z. B.:

– als Anteil der einzelnen Belege in der Belegliste zur Position Personalausgaben,

– als Anteil der monatlichen Summe der Personalausgaben. 

Mit dem Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die erhaltene Infrastrukturpauschale tatsächlich in der 
abgerechneten Höhe für projektbezogene Infrastrukturausgaben verwendet wurde. 

Im Falle einer Prüfung dieser Ausgaben muss der Förderempfänger in der Lage sein, 
kalkulatorisch nachzuweisen, dass Infrastrukturausgaben in dieser Höhe angefallen sind.
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Belegliste – Investitionen
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Aus der Belegliste müssen der Empfänger, die Bezeichnung der Investition und die Stückzahl ersichtlich sein. Die 
Angaben müssen so erfolgen, dass ein Abgleich mit der bewilligten Liste der Investitionen möglich ist.

Nur bei Vorsteuerabzugsberechtigung: Es sind die Nettobeträge aufzuführen. 

Mit dem Verwendungsnachweis ist zusätzlich die Liste der Investitionen einschließlich 
Restwertermittlung vorzulegen.
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Belegliste – Weiterleitung
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Aus der Belegliste müssen der Empfänger  (Konsortialpartner) und der Zahlungsgrund (Verweis auf die 
entsprechende Zahlungsanforderung) ersichtlich sein.

Rückzahlungen der Konsortialpartner an die Konsortialführung sind ebenfalls aufzuführen.

Diese Belegliste ist nur bei Konsortialprojekten und nur von der Konsortialführung zu führen.
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Verwendungsnachweis
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Nach Ende des Förderzeitraums ist innerhalb von sechs Monaten ein Verwendungsnachweis vorzulegen.

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem rechnerischen Verwendungsnachweis einschließlich Belegliste sowie 
den fachlichen Abschlussberichten:

– Schlussbericht

– Ergebnisbericht 

– Neue Versorgungsformen: zusätzlich Evaluationsbericht

– Medizinische Leitlinien: zusätzlich Leitliniendokumente

Der Ergebnis- und ggf. der Evaluationsbericht werden auf der Homepage des Innovationsfonds veröffentlicht. 
Beschlüsse - G-BA Innovationsfonds.

Sowohl für den rechnerischen Verwendungsnachweis als auch für die Abschlussberichte werden rechtzeitig 
(i. d. R. zwei Wochen nach Projektende) entsprechende Vorlagen an die Projekte verschickt bzw. der rechnerische 
Verwendungsnachweis kann bei Nutzung über das Online-Portal PT-Open Online eingereicht werden.

Ausführliche Informationen bezüglich der Erstellung des Verwendungsnachweises finden Sie auch 
in den Folien zu dem am 28. April 2026 stattfindenden Web-Seminar „Verwendungsnachweise“.
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5) Weitere Fragen

54

• Sicherstellung der ordnungsgemäßen Projektdurchführung

• Sicherstellung der Einhaltung der Fördervoraussetzungen und der geltenden Nebenbestimmungen für die 
Förderung

• Wahrnehmung aller Anzeigepflichten 

• Wahrnehmung aller Berichtspflichten:

– Quartalsweise Statusberichte 

– Zusammenführen der jährlichen Zwischenberichte aus den Teilprojekten zu einem Zwischenbericht für 
das gesamte Konsortium 

– Erstellung des Verwendungsnachweises einschließlich des Ergebnis-, Schluss- und ggf. 
Evaluationsberichts (nur bei NVF) sowie Leitliniendokumente (nur bei medizinischen Leitlinien)

• Abschließen von Weiterleitungsverträgen mit den Konsortialpartnern und ggf. Aktualisierung der Verträge 
nach Ergehen von Änderungsbescheiden
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Welche Pflichten hat die Konsortialführung?

55

• Weitergabe von Änderungen aus Bescheiden und Zustimmungsschreiben an alle Konsortialpartner

• Aktualisierung und Weitergabe der Vordrucke (Finanzierungsplan, Zahlungsanforderung, Nachweise etc.) an 
die Konsortialpartner 

• Prüfen der Zahlungsanforderungen und Nachweise der Konsortialpartner auf Rechenfehler (auch: korrekte 
Berechnung der Infrastrukturpauschale) und Anforderung gesperrter Mittel

• Unverzügliche Weiterleitung der Fördermittel an die Konsortialpartner

• Fristwahrung hinsichtlich der vom Förderer gesetzten Termine

• Beantragung von zustimmungspflichtigen Änderungen (auch in den Teilprojekten der Konsortialpartner) und 
Vorlage aller, für die Änderungen relevanten Dokumente

• Mitteilung von anzeigepflichtigen Änderungen (auch in den Teilprojekten der Konsortialpartner)
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Welche Reihenfolge der Projekttätigkeiten ist zu beachten?

56

V
O

R
B

ER
EI

TU
N

G
SP

H
A

SE Uneingeschränkt 
positives Ethikvotum 
(multizentrisch:  
Ethikvoten)

Datenschutzkonzept

Ggf. weitere Vorbe-
reitungen getroffen

NVF: Vereinbarungen 
gemäß Rechtsgrundlage 
geschlossen

Ggf. 
Weiterleitungsverträge  
geschlossen

D
U

R
C

H
FÜ

H
R

U
N

G
SP

H
A

SE Erster Patient/erste 
Leistung

bis

Letzter Patient/letzte 
Leistung

D
AT

EN
A

U
SW

ER
TU

N
G Letzte 

Datenerhebungen, 
Auswertung der Daten 
usw.

NVF: Erstellung des 
Evaluationsberichts  

Neue Versorgungformen: Es sind nur 
solche Ausgaben für gesundheitliche 
Versorgungsleistungen förderfähig, die in 
die Evaluation einfließen.

√

√

√

√

√
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Wann sind Zeiterfassungen für Personalausgaben zu führen?
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Personen, die mit ihrem gesamten Beschäftigungsumfang für das Projekt tätig sind: 

Es genügen die üblichen Nachweise (z. B. Arbeitsvertrag bzw. Zusatzvereinbarung, Stellen- und 
Tätigkeitsbeschreibung,  Gehaltsabrechnungen), sofern aus diesen ersichtlich ist, dass die Person ausschließlich für 
das Projekt tätig war.

Personen, die nur mit einem Anteil ihres Beschäftigungsumfangs für das Projekt tätig sind: 

Es ist eine personell individuelle und projektbezogene Zeiterfassung erforderlich. Es kann lediglich die Arbeitszeit 
über das Projekt abgerechnet werden, die tatsächlich projektspezifisch angefallen ist.

Die Nachweise sind dem Förderer nur auf Anforderung vorzulegen.
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Wie sind Zeiterfassungen für Personalausgaben zu führen?
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Es steht dem Förderempfänger frei, die Zeiterfassung manuell (z. B. Stundenzettel) oder elektronisch 
(z. B. Erfassung über Kostenträger) zu führen. 

Die Verrechnung kalkulatorischer Stundensätze ist nicht zulässig.

Die Zeiterfassungen sind möglichst jährlich zu sammeln und aufzubewahren.

Werden in der Zeiterfassung auch die Stunden aufgeführt, in denen die Person für andere Aufgaben tätig war, so ist 
dies unschädlich. Diese dürfen jedoch nicht abgerechnet werden.
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Was passiert mit den Fördermitteln, die in einem Jahr nicht vollständig 
ausgegeben wurden?
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Es besteht keine Jahresbindung der Fördermittel entsprechend der im Formblatt angegebenen Beträge. 

Die Fördermittel sind so abzurufen, wie sie im Projekt im laufenden Quartal benötigt werden. Die in einem Jahr 
nicht benötigten Fördermittel stehen weiterhin in den folgenden Jahren zur Verfügung. 

Anträge auf eine Anpassung der jährlichen Mittelbereitstellung sind nicht erforderlich.
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Wie erfolgt die Logonutzung und Kennzeichnung der Förderung?
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Logonutzung

• Das IA-Logo darf nur in der offiziellen, genehmigten Version verwendet werden.

• Verwendung ist ausschließlich für IA-geförderte Projekte erlaubt.

• Das Logo muss klar lesbar und proportional dargestellt werden – keine Verzerrungen oder Farbänderungen.

Pflichten der Kennzeichnung

• Alle Öffentlichkeitsmaterialien (Poster, Flyer, Präsentationen, Webseiten, Videos) müssen den Hinweis auf die 
Förderung enthalten.

• Der Hinweis muss sichtbar und lesbar platziert sein – z. B. am unteren Rand oder in der Fußzeile.

• Bei Webseiten: Link zum IA-Portal oder zur Projektseite(sofern vorhanden) ist erwünscht.

LinkedIn-Profil des Innovationsausschusses

• Alle IA-geförderten Projekte sind aufgefordert, das LinkedIn-Profil des IA zu verlinken oder zu taggen.

• Nutzen Sie den Hashtag #IAgefördert oder #Innovationsausschuss in Beiträgen.
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Fragen?
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Weitere Informationen erhalten Sie auch:

– Auf der Internetseite des DLR Projektträgers (u. a. Formularschrank),

– in der FAQ-Liste für die in Förderung befindlichen Projekte auf der Internetseite des 
Innovationsausschusses beim Gemeinsamen Bundesausschuss,

– direkt bei den persönlichen Ansprechpersonen für Ihr Projekt beim DLR Projektträger.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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